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Verordnung
über beamtenrechtliche und disziplinarrechtliche 

Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des 
für den Schulbereich in Nordrhein-Westfalen 

zuständigen Ministeriums 
(Zuständigkeitsverordnung Schulbereich 

Nordrhein-Westfalen – ZustVO Schule NRW)
Vom 23. August 2018

Auf Grund

–  des § 2 Absatz 3 und des § 104 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, 
ber. S. 642), 

–  des §  54 Absatz  3 Satz  2 des Beamtenstatusgesetzes 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), und

–  des § 17 Absatz 5 Satz 2, § 32 Absatz 2 Satz 2, § 76 
Absatz 5 und § 81 Satz 2 des Landesdisziplinargeset-
zes vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624), 

verordnet das Ministerium für Schule und Bildung 
Nordrhein-Westfalen:

§ 1
Grundsätzliche Zuständigkeit

(1) Dienstvorgesetzte Stelle und als solche zuständig für 
beamtenrechtliche Entscheidungen über die persön-
lichen Angelegenheiten der ihr nachgeordneten Beam-
tinnen und Beamten ist die Leitung der Behörde oder 
Einrichtung, bei der die Beamtin oder der Beamte be-
schäftigt ist (Stammdienststelle). 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit durch Gesetz oder Verord-
nung eine andere Stelle zuständig oder nachfolgend 
etwas anderes bestimmt ist.

(3) Im Einzelfall können die Schulaufsichtsbehörden 
durch diese Verordnung übertragene Zuständigkeiten an 
sich ziehen oder an eine nachgeordnete Stelle zur Aufga-
benwahrnehmung übertragen.

Dies gilt auch, wenn zur Erprobung neuer Formen der 
schulischen Eigenverantwortung gemäß § 3 Absatz 1 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S.  102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
6.  Dezember 2016 (GV. NRW. S.  1052) geändert worden 
ist, Aufgaben übertragen werden sollen.

(4) Einzelne beamtenrechtliche Entscheidungen werden 
gemäß §§  3 bis 5 den Schulämtern, den Schulen und 
den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung über-
tragen.

§ 2
Bezirksregierung als dienstvorgesetzte Stelle

(1) Abweichend von §  1 Absatz  1 und unbeschadet der 
Aufgabenübertragungen in den §§ 3 bis 5 ist die Bezirks-
regierung die dienstvorgesetzte Stelle für

1.  die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Lehr-
kräfte an öffentlichen Schulen, 

2.  die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen,

3.  die schulfachlichen Schulaufsichtsbeamtinnen und 
-beamten bei den Schulämtern,

4.  die Leitungen von Dienststellen und Einrichtungen 
im Geschäftsbereich des für den Schulbereich zustän-
digen Ministeriums, die den Bezirksregierungen nach-
geordnet sind und

5.  die an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-
dung tätigen Beamtinnen und Beamten.

(2) Ist eine Lehrkraft an mehreren, in verschiedenen 
Aufsichtsbezirken gelegenen Schulen tätig, ist die Be-
zirksregierung zuständig, in deren Bezirk der überwie-
gende Teil der regelmäßigen Arbeitszeit abgeleistet wird. 
Die betroffenen Bezirksregierungen haben sich abzu-
stimmen.

§ 3
Aufgabenübertragung an Schulämter

Folgende Aufgaben der dienstvorgesetzten Stelle der 
Leiterinnen und Leiter sowie der Lehrkräfte an öffentli-
chen Grundschulen werden durch die Schulämter wahr-
genommen:

1.  Abordnungen und Versetzungen innerhalb des Schul-
amtsbezirks und die aus diesen Anlässen zu treffende 
Entscheidung über die Zusage der Umzugskostenver-
gütung,

2.  Bewilligung, Festsetzung und Zahlung von Reisekos-
ten, Umzugskosten und Trennungsentschädigung,

3.  Entscheidungen über den Umfang von Pfl ichtstun-
denermäßigungen nach der Verordnung zur Ausfüh-
rung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW vom 18. März 
2005 (GV. NRW. S. 218) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

4.  Entscheidungen im Bereich des Mutterschutzes, der 
Elternzeit, der Pfl egezeit und der Familienpfl egezeit 
und

5.  Befugnis, von einer Beamtin oder einem Beamten die 
Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit im 
öffentlichen Dienst zu verlangen sowie die Befugnis 
zur Genehmigung von Nebentätigkeiten.

§ 4
Aufgabenübertragung an Schulen

(1) Folgende Aufgaben der dienstvorgesetzten Stelle der 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen werden durch die 
Schulleiterinnen und Schulleiter wahrgenommen:

1.  Auswahl für die Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe,

2.  Erteilung von einfachen Dienstzeugnissen über die 
Tätigkeit an der Schule gemäß § 92 Absatz 3 Satz 1 
des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist,

3.  Anordnung, Genehmigung und Widerruf von Mehr-
arbeit,

4.  Genehmigung und Ablehnung von Sonderurlaub ge-
mäß §§  25, 26, 28, 29 und 33 Absatz  1 der Freistel-
lungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. Januar 
2012 (GV. NRW. S.  2, ber. S.  92), die zuletzt durch 
 Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2017 
(GV. NRW. S.  1004) geändert worden ist, sowie von 
Sonderurlaub bis zu fünf Tagen aus anderen Grün-
den,

5.  Dienstbefreiung zum Stillen gemäß §  3 Nummer  3 
der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW,

6.  Anordnung, Genehmigung und Ablehnung von 
Dienstreisen innerhalb Deutschlands sowie in die 
Beneluxstaaten und von Dienstreisen im Rahmen 
von Schulfahrten,

7.  Abnahme des Diensteids gemäß § 46 des Landesbe-
amtengesetzes,

8.  Befreiung von Amtshandlungen gemäß § 47 Absatz 1 
des Landesbeamtengesetzes,

9.  Aufforderung zur Herausgabe amtlicher Unterlagen 
gemäß § 37 Absatz 6 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl.  I 
S. 1570) geändert worden ist und

10.  Entlassung auf eigenen Antrag.

(2) Die Bezirksregierungen werden ermächtigt, zu Be-
ginn eines Schulhalbjahres über die in Absatz 1 genann-
ten Aufgaben hinaus folgende Zuständigkeiten auf die 
Schulleiterin oder den Schulleiter zu übertragen, wenn 
diese oder dieser es schriftlich oder elektronisch bean-
tragt hat:

1.  Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe (Ein-
stellung) und 
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2.  Verleihung der Eigenschaft einer Beamtin oder eines 
Beamten auf Lebenszeit.

Auf Antrag können die Schulleiterinnen und Schulleiter 
von diesen Aufgaben wieder entbunden werden.

(3) Die zuständige Bezirksregierung kann Schulleiterin-
nen oder Schulleiter durch Verfügung ermächtigen, 
Lehrkräfte innerhalb derselben Schulform (kapitel-
intern) abzuordnen, soweit die Abordnung aufgrund 
ihrer Dauer nicht der Mitbestimmung des Personalrates 
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz unterliegt 
und im Einklang zwischen den Schulleiterinnen oder 
Schulleitern der aufnehmenden und der abgebenden 
Schule einvernehmlich ergeht.

(4) Die für die Dienstaufsicht zuständige Schulauf-
sichtsbehörde berät und unterstützt die Schulleiterinnen 
und Schulleiter bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
dienstvorgesetzten Stelle.

§ 5
Aufgabenübertragung an Zentren für 

schulpraktische Lehrerausbildung

(1) Jeweils bezogen auf die Tätigkeiten an Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung oder in der Lehrer-
ausbildung werden folgende Aufgaben der dienstvorge-
setzten Stelle für die Verwaltungskräfte, Seminarleitun-
gen, Fachleiterinnen und Fachleiter und die Lehramts-
anwärterinnen und Lehramtsanwärter an den Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung durch die Leitun-
gen der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
wahrgenommen:

1.  Erteilung von einfachen Dienstzeugnissen gemäß § 92 
Absatz 3 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes über die 
Tätigkeit an Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung,

2.  Genehmigung und Ablehnung von Sonderurlaub bis 
zu fünf Tagen sowie gemäß §§  25, 26, 28, 29 und 33 
Absatz  1 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW sowie von Sonderurlaub bis zu fünf Tagen aus 
anderen Gründen,

3.  Dienstbefreiungen zum Stillen gemäß § 3 der Freistel-
lungs- und Urlaubsverordnung NRW,

4.  Anordnung, Genehmigung und Ablehnung von 
Dienstreisen innerhalb Deutschlands sowie in die Be-
neluxstaaten und von Dienstreisen im Rahmen von 
Schulfahrten,

5.  Abnahme des Diensteids gemäß §  46 des Landesbe-
amtengesetzes,

6.  Befreiung von Amtshandlungen gemäß § 47 Absatz 1 
des Landesbeamtengesetzes und

7.  Aufforderungen zur Herausgabe amtlicher Unterlagen 
gemäß § 37 Absatz 6 des Beamtenstatusgesetzes.

(2) Die zuständige Bezirksregierung kann gemäß §  15 
des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 
1999 (GV. NRW. S. 590), das zuletzt durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, die gemäß § 15 a des Landesgleichstellungs-
gesetzes bestellte Ansprechpartnerin für Gleichstel-
lungsfragen mit der Wahrnehmung der Aufgaben und 
Beteiligungsrechte einer Gleichstellungsbeauftragten be-
auftragen.

§ 6
Ernennung, Entlassung, Versetzung in den Ruhestand

(1) Die Befugnis zur Ernennung, Entlassung und Verset-
zung in den Ruhestand wird auf die Bezirksregierungen 
übertragen für

1.  die schulfachlichen Schulaufsichtsbeamtinnen und 
-beamten bis einschließlich Besoldungsgruppe A 15,

2.  die Leiterinnen und Leiter von Schulen und Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung,

3.  die Lehrkräfte an Schulen,

4.  die Fachleitungen an Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung und in der Lehrerfortbildung,

5.  die Seminarleitungen an Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung,

6.  die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,

7.  die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst 
für ein Lehramt an Schulen und

8.  die Verwaltungsbeamtinnen und -beamten, denen ein 
Amt der Besoldungsgruppen A 5 bis einschließlich 
A 13 (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) verlie-
hen ist oder wird, und für die entsprechenden Verwal-
tungsbeamtinnen und -beamten ohne Amt bei den 
den Bezirksregierungen nachgeordneten Dienststellen 
und Einrichtungen im Geschäftsbereich des für den 
Schulbereich zuständigen Ministeriums.

(2) Die Befugnis zur Ernennung, Entlassung und Verset-
zung in den Ruhestand wird auf die Leiterin oder den 
Leiter der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Lan-
desinstitut für Schule übertragen für die dort beschäf-
tigten Beamtinnen und Beamten bis einschließlich Be-
soldungsgruppe A 15.

(3) Die Befugnis zur Ernennung, Entlassung und Verset-
zung in den Ruhestand wird auf die Leiterin oder den 
Leiter des Landesprüfungsamtes für Lehrämter an 
Schulen übertragen für die dort beschäftigten Beamtin-
nen und Beamten bis einschließlich Besoldungsgruppe 
A 15.

(4) Soweit nach den Absätzen 1 bis 3 Befugnisse über-
tragen sind, ist die Zustimmung des für den Schul-
bereich zuständigen Ministeriums erforderlich

1.  bei der Besetzung von Funktionen in der schulfach-
lichen Schulaufsicht, die mit der Besoldungsgruppe 
A 14 oder A 15 bewertet sind,

2.  bei der Besetzung von Funktionen am Landesprü-
fungsamt für Lehrämter an Schulen, die mit der Be-
soldungsgruppe A 15 bewertet sind und

3.  bei der Besetzung von Funktionen an Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung, die mit der Besol-
dungsgruppe A 16 bewertet sind.

Das für den Schulbereich zuständige Ministerium ist 
frühzeitig zu beteiligen. Das Nähere regelt das Ministe-
rium durch Erlass.

(5) Im Rahmen der nach §  4 Absatz  1 Nummer  10 und 
§ 4 Absatz 2 Nummer 1 übertragenen Aufgaben wird die 
Befugnis zur Ernennung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe und zur Entlassung auf eigenen Antrag auf die 
Schulleiterinnen und Schulleiter übertragen.

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für das Ein-
verständnis der dienstvorgesetzten Stelle zu einer Verset-
zung in den Landesdienst sowie für die Versetzung zu 
einem anderen Dienstherrn.

§ 7
Beurteilungen im Bereich öffentlicher Schulen

(1) Die Schulleiterinnen und Schulleiter erstellen die 
dienstlichen Beurteilungen gemäß § 92 des Landesbeam-
tengesetzes für die Lehrkräfte der Schule

1.  während der laufbahnrechtlichen Probezeit,

2.  vor einer Übertragung des ersten Beförderungsamtes 
einer Laufbahn, soweit es sich nicht um ein Leitungs-
amt im Sinne von §  60 Absatz  1 des Schulgesetzes 
NRW handelt,

3.  vor einer Beurlaubung zum Auslandsschuldienst mit 
Ausnahme von Funktionsstellen im Ausland, zur 
Wahrnehmung von Aufgaben der Entwicklungszu-
sammenarbeit oder zu vergleichbaren Aufgaben und

4.  vor einer Verwendung im Hochschuldienst.

(2) Die Schulämter erstellen die dienstlichen Beurteilun-
gen im Bereich der Grundschulen, mit Ausnahme der 
Fälle,

1.  für die nach Absatz 1 die Schulleiterinnen und Schul-
leiter zuständig sind und

2.  in denen Beurteilungen aus Anlass von Bewerbungen 
um ein Amt in der Schulaufsicht, als Seminarleiterin 
oder Seminarleiter oder als Leiterin oder Leiter von 
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Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung gefer-
tigt werden.

(3) Im Übrigen erstellen die Bezirksregierungen die 
dienstlichen Beurteilungen. 

§ 8
Jubiläumszuwendung

Die Ausfertigung der Dankurkunden zum 25-jährigen 
Dienstjubiläum wird auf die für die Ernennung, Entlas-
sung und Versetzung in den Ruhestand zuständigen Stel-
len übertragen.

§ 9
Schmerzensgeldansprüche

Die Entscheidung über Anträge auf Zahlung von Ent-
schädigungsansprüchen gemäß §  82 a des Landesbeam-
tengesetzes trifft die dienstvorgesetzte Stelle.

§ 10
Disziplinarverfahren

(1) Zu dienstvorgesetzten Stellen gemäß §  17 Absatz  5 
Satz 2 des Landesdisziplinargesetzes vom 16. November 
2004 (GV. NRW. S. 624), das zuletzt durch Artikel 37 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert 
worden ist, werden bestimmt, soweit sich dies nicht be-
reits aus § 17 Absatz 5 Satz 1 des Landesdisziplinarge-
setzes ergibt, die Leiterin oder der Leiter

1.  der Bezirksregierungen für die ihrer Dienstaufsicht 
unterstehenden Beamtinnen und Beamten im Ge-
schäftsbereich des für Schule zuständigen Ministeri-
ums,

2.  der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landes-
institut für Schule für die dort tätigen Beamtinnen 
und Beamten und

3.  des Landesprüfungsamtes für Lehrämter an Schulen 
für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten.

(2) Die Befugnis zur Festsetzung der Kürzung der Dienst-
bezüge gemäß § 32 Absatz 2 des Landesdisziplinargeset-
zes sowie die Befugnis zur Erhebung der Disziplinarklage 
nach §  32 Absatz  3 des Landesdisziplinargesetzes wird 
gemäß § 32 Absatz 2 Satz 2 des Landesdisziplinargesetzes 
den in §  32 Absatz  1 des Landesdisziplinargesetzes ge-
nannten dienstvorgesetzten Stellen übertragen, soweit 
sich die Befugnis nicht bereits aus § 32 Absatz 2 Satz 1 
des Landesdisziplinargesetzes ergibt.

(3) Die Befugnisse der obersten Dienstbehörde aus § 76 
Absatz 3 Halbsatz 2 und Absatz 4 Satz 4 des Landesdis-
ziplinargesetzes werden den in Absatz  1 bestimmten 
dienstvorgesetzten Stellen im Geschäftsbereich des für 
Schule zuständigen Ministeriums übertragen.

(4) Die Ausübung der Disziplinarbefugnisse bei Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten wird gemäß 
§ 81 Satz 2 des Landesdisziplinargesetzes auf die vor Be-
ginn des Ruhestands zuletzt zuständige dienstvorge-
setzte Stelle gemäß § 17 Absatz 5 Satz 1 des Landesdis-
ziplinargesetzes und die gemäß § 17 Absatz 5 Satz 2 des 
Landesdisziplinargesetzes bestimmte Stelle im Ge-
schäftsbereich des für den Schulbereich zuständigen Mi-
nisteriums übertragen.

§ 11
Klageverfahren

(1) Die Befugnis, in einem Vorverfahren über einen Wi-
derspruch zu entscheiden, wird übertragen auf

1.  die Bezirksregierungen,

2.  das Landesamt für Besoldung und Versorgung,

3.  die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landes-
institut für Schule und

4.  das Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen,

soweit sie oder eine der ihnen nachgeordneten Behörden 
den mit dem Widerspruch angefochtenen Verwaltungsakt 
erlassen oder die Handlung vorgenommen haben, gegen 
die sich der Widerspruch richtet.

(2) Die Befugnis, das Land bei Klagen aus dem Beam-
tenverhältnis und bei Klagen, die ihren Ursprung im 
Landesdisziplinargesetz haben, vor den Gerichten der 
allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit zu vertreten, 
wird auf die in Absatz 1 genannten Behörden und Ein-
richtungen übertragen, soweit sie oder eine der ihr nach-
geordneten Behörden oder Einrichtungen den angefoch-
tenen Verwaltungsakt erlassen oder die Handlung vorge-
nommen haben, gegen die sich die Klage richtet.

(3) Die Vertretung des Landes bei Klagen von Schulleite-
rinnen und Schulleitern sowie von Lehrkräften an öf-
fentlichen Schulen gegen das Land Nordrhein-Westfalen 
erfolgt durch die jeweils zuständige obere Schulauf-
sichtsbehörde.

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Die 
Verordnung über beamtenrechtliche und disziplinar-
rechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des für 
den Schulbereich zuständigen Ministeriums vom 17. April 
1994 (GV. NRW. S. 198), die zuletzt durch Verordnung vom 
9. November 2013 (GV. NRW. S. 629) geändert worden ist, 
tritt am 31. Dezember 2018 außer Kraft.

Düsseldorf, den 23. August 2018

Die Ministerin
für Schule und Bildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2018 S. 536

2030

Vierte Verordnung zur Änderung der 
 Zuständigkeitsverordnung MIWF

Vom 24. September 2018

Auf Grund

–  des § 2 Absatz 3 und des § 104 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, 
ber. S. 642),

–  des §  54 Absatz  3 Satz  2 des Beamtenstatusgesetzes 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010),

–  des §  3 Absatz  1 und 3 der Verordnung über die Er-
nennung, Entlassung und Zurruhesetzung der Beam-
tinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 
2014 (GV. NRW. S.  199), von denen Absatz  1 zuletzt 
durch Verordnung vom 9. September 2014 (GV. NRW. 
S.  500) geändert worden ist, insoweit im Einverneh-
men mit dem Ministerium der Finanzen und dem 
 Ministerium des Innern, 

–  des § 12 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Stiftung für Hochschulzulassung“ 
vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710),

–  des § 11 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Zoologisches Forschungsmuseum 
 Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität 
der Tiere“ vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 516),

–  des § 11 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Deutsche Zentralbibliothek für Medi-
zin“ vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 881), 

–  des §  91 Absatz  2 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch  – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversi-
cherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 2009 (BGBl.  I S.  3710, 3973; 2011 I 
S. 363), in Verbindung mit § 5 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetz-
buch vom 13. Dezember 1989 (GV. NRW. S.  679), der 
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zuletzt durch Artikel 113 des Gesetzes vom 25. Sep-
tember 2001 (GV. NRW. S. 708) geändert worden ist, 

–  des § 17 Absatz 5 Satz 2, des § 32 Absatz 2 Satz 2, des 
§ 76 Absatz 5 und des § 81 Satz 2 des Landesdiszipli-
nargesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. 
S. 624),

–  des Artikel 1 des Staatsvertrages über das Fernunter-
richtswesen vom 16. Februar 1978 (GV. NRW. 
1979 S. 102) in Verbindung mit § 14 des Landesorga-
nisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 

verordnet das Ministerium für Kultur und Wissenschaft:

Artikel 1

Die Zuständigkeitsverordnung MIWF vom 17. Mai 2010 
(GV. NRW. S. 282), die zuletzt durch Verordnung vom 29. 
Juni 2016 (GV. NRW. S.  525) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „Verordnung zur Übertragung beamten-, 
versicherungs- und disziplinarrechtlicher 

Zuständigkeiten und Befugnisse im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

(MKWZustVO)“

2.  § 1 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach Nummer 5 werden die folgenden Nummern 6 
und 7 eingefügt: 

   „6.  bei dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen  
die Präsidentin oder der Präsident, 

   7.  bei der Staatlichen Zentralstelle für  
Fernunterricht 
die Leiterin oder der Leiter,“

 b)  Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8.

3.  § 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 b)  Die folgenden Nummern 4 und 5 werden angefügt: 

   „4.  bei dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
auf das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen,

   5.  bei der Staatlichen Zentralstelle für Fernunter-
richt für das beamtete Personal, dem ein Amt 
der Besoldungsgruppe bis A 13 verliehen ist, 
auf die Staatliche Zentralstelle für Fernunter-
richt.“

4.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe  d  wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt.

 b)  In Buchstabe  e  wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

 c)  Die folgenden Buchstaben f und g werden ange-
fügt:

   „f)  für das beamtete Personal des Landesarchivs 
Nordrhein-Westfalen
die Präsidentin oder der Präsident des Landes-
archivs und

   g)  für das beamtete Personal der Staatlichen 
Zentralstelle für Fernunterricht dem ein Amt 
der Besoldungsgruppe bis A 13 verliehen ist, 
die Leiterin oder der Leiter der Staatlichen 
Zen tralstelle für Fernunterricht.“

5.  Nach § 5 Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2 a 
und 2 b eingefügt:

  „(2 a)  Für Entscheidungen nach den §§ 48 bis 58 des 
Landesbeamtengesetzes ist dienstvorgesetzte 
Stelle für das beamtete Personal, dem ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 5 bis A 16 verliehen 
ist, und für das entsprechende beamtete Perso-
nal ohne Amt bei 
dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 
die Leitung der Einrichtung.

  (2 b)  Für Entscheidungen nach den §§ 48 bis 58 des 
Landesbeamtengesetzes ist dienstvorgesetzte 

Stelle für das beamtete Personal, dem ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 5 bis A 13 verliehen 
ist, und für das entsprechende beamtete Perso-
nal ohne Amt bei 
der Staatlichen Zentralstelle für  
Fernunterricht, 
die Leitung der Einrichtung.“

6.  § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

 b)  Die folgenden Nummern 5 und 6 werden angefügt:

   „5.  beim Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
die Präsidentin oder der Präsident des Landes-
archivs Nordrhein-Westfalen, 

   6.  bei der Staatlichen Zentralstelle für Fernunter-
richt für das beamtete Personal, dem ein Amt 
der Besoldungsgruppe bis A 13 verliehen ist, 
die Leiterin oder der Leiter.“

7.  Nach §  7 Absatz  1 Nummer  6 werden die folgenden 
Nummern 7 und 8 eingefügt:

  „7.  das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen,

 8.  die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht,“

8.  Nach § 9 wird folgender § 10 eingefügt: 

 „§ 10
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

  Diese Verordnung ist für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer entsprechend anzuwenden.“

9.  Der bisherige §  10 wird §  11 und wird wie folgt ge-
fasst:

 „§ 11

  Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 16. Mai 2010 
in Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 24. September 2018

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2018 S. 538

2120

Verordnung zur Regelung der zuständigen 
Stelle und der zuständigen Behörde sowie 

zur Übertragung der Ermächtigung zur 
Regelung von Einzelheiten zur Schiedsstelle 

nach § 36 des Pfl egeberufegesetzes
(Pfl egeberufezuständigkeitsverordnung – 

Pfl BZustVO)
Vom 11. September 2018

Auf Grund des § 26 Absatz 6 Satz 1 und 2 des Pfl egebe-
rufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl.  I S.  2581) in Ver-
bindung mit § 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgeset-
zes vom 10. Juli 1962, der zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 9.Mai 2000 (GV. NRW. S.  462) geändert 
worden ist, insoweit nach Anhörung des fachlich zustän-
digen Ausschusses des Landtags, und auf Grund des § 36 
Absatz  5 Satz  1 des Pfl egeberufegestzes verordnet die 
Landesregierung: 
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§ 1
Ausgleichsfonds

Landesweit zuständige Stelle zur Verwaltung des Aus-
gleichsfonds, zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfs, 
zur Erhebung der Umlagebeträge sowie zur Auszahlung 
von Ausgleichszuweisungen nach §  26 Absatz  4 und 6 
Satz 1 des Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I 
S. 2581) ist die Bezirksregierung Münster. 

§ 2
Zuständigkeit des Ministeriums

Zuständige Behörde nach den §§ 30 und 31 des Pfl egebe-
rufegesetzes sowie nach § 36 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 26 Absatz 6 Satz 2 des Pfl egeberufegesetzes ist das für 
Pfl egeberufe zuständige Ministerium.

§ 3
Verordnungsermächtigung

Das für Pfl egeberufe zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die Rechtsverordnung nach §  36 Absatz  5 
Satz 1 Halbsatz 1 des Pfl egeberufegesetzes zu erlassen.

§ 4
Evaluation

Das für Pfl egeberufe zuständige Ministerium überprüft 
die Wirksamkeit dieser Verordnung. Es unterrichtet die 
Landesregierung über das Ergebnis bis zum 31. Dezem-
ber 2026. 

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 2. Januar 2019 in Kraft. 

Düsseldorf, den 11. September 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2018 S. 539

631

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen nach den 

§§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im 
 Geschäftsbereich des Ministeriums für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung
Vom 20. September 2018

Auf Grund des § 57 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV. NRW. S. 158) sowie des § 58 Absatz 1 Satz 2 und des 
§ 59 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung, inso-
weit mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen, 
verordnet das Ministerium für Kultur und Wissenschaft:

Artikel 1

Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach 
den §§  57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung vom 11. Februar 2008 (GV. NRW. 
S. 156), die zuletzt durch Verordnung vom 19. Dezember 

2013 (GV. NRW. 2014 S. 2) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1.  In der Überschrift werden die Wörter „Innovation, 
Wissenschaft und Forschung“ durch die Wörter 
„Kultur und Wissenschaft“ ersetzt.

2.  In §  1 werden die Wörter „der Deutschen Zentral-
bibliothek für Medizin in Köln und dem Hochschul-
bibliothekszentrum in Köln“ durch die Wörter „dem 
Landesarchiv NRW in Duisburg, dem Hochschul-
bibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen 
in Köln und der Staatlichen Zentralstelle für Fern-
unterricht in Köln“ ersetzt und die Angabe „LHO“ 
durch die Wörter „der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

3.  Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt:

 „§ 2

  (1) Diese Verordnung gilt für Landesober- und Lan-
desmittelbehörden, Einrichtungen des Landes und 
Beliehene im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

  (2) Landesmittelbehörden im Sinne dieser Verord-
nung sind die Bezirksregierungen, soweit sie den 
Landeshaushalt ausführen, und die Bezirksregierung 
Köln in Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

  (3) Einrichtungen des Landes im Sinne dieser Ver-
ordnung sind:

 1.  die Kunst- und Musikhochschulen NRW,

 2.  die Studierendenwerke,

 3.  das Landesarchiv NRW,

 4.  das Hochschulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Köln und

 5.  die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in 
Köln.

  (4) Beliehene des Landes NRW im Sinne dieser Ver-
ordnung sind:

 1.  die Leitmarktagentur.NRW und

 2.  die NRW.Bank.“

4.  Der bisherige § 2 wird § 3 und wie folgt geändert:

 a)  Im Satzteil vor Nummer  1 werden die Wörter 
„Kunsthochschulen und“ gestrichen und die An-
gabe „§ 1“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 3“ er-
setzt.

 b)  In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 c)  Folgende Nummern 3 bis 5 werden angefügt:

   „3.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  1 der Landeshaushaltsordnung zu stun-
den bei Beträgen bis zu 50.000 Euro mit einer 
Dauer bis zu 18 Monaten,

   4.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 der Landeshaushaltsordnung niederzu-
schlagen und zwar

   a)  bei Beträgen bis zu 35.000 Euro befristet 
sowie

   b)  bei Beträgen bis zu 20.000 Euro unbe-
fristet,

   und

  5.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  3 der Landeshaushaltsordnung zu erlas-
sen bei Beträgen bis zu 10.000 Euro.“

5.  Die bisherigen §§ 3 und 4 werden aufgehoben.

6.  § 5 wird § 4 und im Satzteil vor Nummer 1 wird das 
Wort „Studentenwerken“ durch das Wort „Studie-
rendenwerken“ ersetzt.

7.  § 6 wird § 5 und wie folgt geändert:

 a)  Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
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   „Den Bezirksregierungen, soweit sie den Landes-
haushalt ausführen, und der Bezirksregierung in 
Köln in Angelegenheiten der Ausbildungsförde-
rung, soweit meine Fachaufsicht gegeben ist, wer-
den die Befugnis übertragen,“

 b)  In Nummer 4 wird die Angabe „25.000“ durch die 
Angabe „10.000“ ersetzt.

8.  § 7 wird § 6 und wie folgt geändert:

 a)  Im Satzteil vor Nummer  1 werden die Wörter 
„Der NRW.BANK“ durch die Wörter „Den Belie-
henen des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 2 
Absatz 4“ und das Wort „wahrnimmt“ wird durch 
das Wort „wahrnehmen“ ersetzt.

 b)  In Nummer 4 wird die Angabe „25.000“ durch die 
Angabe „10.000“ ersetzt.

9.  § 8 wird aufgehoben.

10.  § 9 wird § 7.

11.  § 10 wird § 8 und Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 20. September 2018

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2018 S. 540

7831

Zwanzigste Verordnung
zur Änderung der Verordnung 

zur Durchführung von Regelungen auf dem 
Gebiet der Tierseuchenbekämpfung

Vom 31. August 2018

Auf Grund des §  27 Absatz  1 des Ausführungsgesetzes 
zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz vom 2. September 2008 
(GV. NRW. S.  612), der durch Gesetz vom 9. Dezember 
2014 (GV. NRW. S.  885) geändert worden ist, verordnet 
das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz im Benehmen mit dem Verwal-
tungsrat der Tierseuchenkasse:

Artikel 1

Die Verordnung zur Durchführung von Regelungen auf 
dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung vom 3. Juli 1986 
(GV. NRW. S.  545), die zuletzt durch Verordnung vom 
21. Dezember 2017 (GV. NRW. 2018 S. 2) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Verordnung 
 zur Durchführung von Regelungen auf dem 
 Gebiet der Tierseuchenbekämpfung
 (Tierseuchenbekämpfungsverordnung – TSBekVO)“.

2.  § 1 a wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b werden fol-
gende Wörter angefügt:

   „, davon entfallen 2,05 € auf Entschädigungen und 
2,95 € auf Beihilfen“.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Für Rinder gelten für die Jahre 2016 und 2017 
folgende Beiträge:

  1.  für das Jahr 2016:

   a)  1 bis 2 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   b)  3 und mehr Tiere, je Tier = 5,00 €, davon ent-
fallen 1,28 € auf Entschädigungen und 3,72 € 
auf Beihilfen

  2.  für das Jahr 2017:

   a)  1 bis 2 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   b)  3 und mehr Tiere, je Tier = 5,00 €, davon ent-
fallen 3,42 € auf Entschädigungen und 1,58 € 
auf Beihilfen.“

   c)  Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die 
Absätze 3 bis 5.

3.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 7
  Inkrafttreten, Übergangsvorschriften“.

 b)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 c)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Für Beitragsforderungen für Rinder, die in 
den Jahren 2016 und 2017 entstanden sind, ist 
diese Verordnung abweichend von Artikel 2 Satz 2 
der Achtzehnten Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Durchführung von Regelungen auf 
dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung vom 
16.  November 2016 (GV. NRW. S.  1007) und Arti-
kel  2 Satz  2 der Neunzehnten Verordnung zur 
 Änderung der Verordnung zur Durchführung von 
Regelungen auf dem Gebiet der Tierseuchenbe-
kämpfung vom 21. Dezember 2017 (GV. NRW. 
2018  S.2) rückwirkend in der ab dem 8. Oktober 
2018 geltenden Fassung anzuwenden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 31. August 2018

Die Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2018 S. 541

14. Änderung 
des Regionalplans Münsterland

auf dem Gebiet der Stadt Hörstel
Vom 19. September 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 25. Juni 2018 die 14. Änderung des 
 Regionalplans Münsterland für den Regierungsbezirk 
Münster auf dem Gebiet der Stadt Hörstel, Erweiterung 
eines Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) auf dem 
Gebiet der Stadt Hörstel im Stadtteil Riesenbeck im 
Rahmen von Flächentauschen, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 26. Juni 2018 – Aktenzeichen: 
32.1.2.1 MSL-14 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.
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Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Steinfurt und der Stadt Hörstel 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 14. Änderung des Regionalplans Münsterland 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 19. September 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Andreas M a c h w i r t h

– GV. NRW. 2018 S. 541

Berichtigung der Bekanntmachung 
zur 12. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen

(Märkischer Kreis) in Meinerzhagen, 
vom 30. August 2018 (GV.NRW. 2018 S. 463)

Vom 19. September 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg hat in 
seiner Sitzung am 22. März 2018 die 12. Änderung des 
Regionalplanes Arnsberg für den Regierungsbezirk 
Arnsberg Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen 
(Märkischer Kreis) in Meinerzhagen – Festlegung eines 
Bereiches für zweckgebundene gewerbliche und indust-
rielle Nutzungen (GIB-Z) „Im Tempel“ einschließlich der 
Ergänzung der Erläuterung zu Ziel 12 sowie Umwand-
lung des bestehenden GIB „Hahnenbecke“ in Allgemei-
nen Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg mit Bericht vom 23. März 2018 – Aktenzeichen: 
32.01.02.01/08.09-12. Änd. – gemäß § 19 Absatz 6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3.  Mai 
2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Artikel  2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungs-
behörde) sowie dem Märkischen Kreis und der Stadt 
Meinerzhagen zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 12. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 19. September 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Andreas M a c h w i r t h

– GV. NRW. 2018 S. 542

42. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Detmold (GEP)

auf dem Gebiet der Stadt Herford
Vom 26. September 2018

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 25. Juni 2018 die 42. Änderung 
des   Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold 
„Gebietsentwicklungsplan (GEP) – Teilabschnitt (TA) 
Oberbereich Bielefeld“; Umwandlung eines „Bereichs 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ in 
„Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“ zwischen der 
Diebrocker Straße und der Engerstraße auf dem Gebiet 
der Stadt Herford aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold mit Bericht vom 3. Juli 2018 – Aktenzeichen: 
32-42 Änd._OBBI – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Herford und der Stadt Herford 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
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geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 42. Änderung des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Detmold kann Klage vor dem Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen er-
hoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 26. September 2018

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Andreas M a c h w i r t h

– GV. NRW. 2018 S. 542
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